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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Günther Felbinger, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, 
Eva Gottstein, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, 
Peter Meyer, Ulrike Müller, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Tanja Schweiger, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Erweiterte Schulleitung für alle MODUS F oder 
Profil 21-Schulen ermöglichen und sukzessive an 
allen Schularten etablieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Antragsbe-
rechtigung zur Einrichtung einer erweiterten Schullei-
tung für das begonnene Schuljahr 2013/2014 für alle 
Schulen zu öffnen, die bereits erfolgreich am Modell-
versuch MODUS F teilgenommen oder im Rahmen 
des Schulversuchs Profil 21 eine mittlere Führungs-
ebene erprobt haben. Die Schulen sollen dabei auf 
freiwilliger Basis selbst entscheiden, ob sie einen ent-
sprechenden Antrag auf Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung stellen. Die erweiterte Schulleitung ist da-
rüber hinaus sukzessive an allen Schularten mit den 
entsprechenden Leitungszeiten zu etablieren, um die 
Qualität zu steigern und die Verantwortung der Schul-
leitung auf mehrere Schultern zu verteilen. 

 

 

Begründung: 

Nach Art. 57a des Bayerischen Gesetzes über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist die Vo-
raussetzung für die Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung, dass dies auf Grund der Zahl der an der 
Schule tätigen staatlichen Lehrkräfte sowie auf Grund 
der Struktur der Schulart zweckdienlich ist. 

Aufgrund der „Verordnung zur Einrichtung einer erwei-
terten Schulleitung“ vom 18. Oktober 2013 (GVBl Nr. 
20/2013, S. 630) sind nach § 1 demgemäß nur Gym-
nasien, Realschulen, berufliche Schulen, Schulen des 
Zweiten Bildungswegs oder Schulen besonderer Art 
berechtigt, einen Antrag auf Einrichtung einer erwei-
terten Schulleitung zu stellen. Dazu kommt, dass an 
der Schule mindestens 16 staatliche Lehrkräfte, ein-
schließlich Schulleiterin bzw. Schulleiter und ständi-

gem Vertreter, tätig sein müssen. Eine weitere zusätz-
liche Einschränkung in der Antragsberechtigung wird 
dahingehend vorgenommen: Die entsprechende 
Schule muss am Schulversuch MODUS F teilgenom-
men oder im Rahmen des Schulversuchs Profil 21 ei-
ne mittlere Führungsebene erprobt haben, oder die 
Schule muss zu den größten Schulen der jeweiligen 
Schulart gehören. 

Wie bereits der von der Staatsregierung im Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport gegebene Be-
richt zum Antrag der FREIEN WÄHLER unter Drs. 
16/8720 gezeigt hat, haben von insgesamt 53 allge-
meinbildenden Schulen auch 20 Mittel-, Förder- und 
Grundschulen am Modellversuch MODUS F teilge-
nommen und die erweiterte Schulleitung bereits er-
folgreich getestet. Diese Schulen besitzen somit – 
bereits evaluiert – ebenfalls eine entsprechende Grö-
ße des Kollegiums und es ist nachweislich ebenfalls 
zweckdienlich, eine erweiterte Schulleitung umzuset-
zen. 

Nach Beobachtungen der MODUS F-Schulen haben 
die erprobten Änderungen in den Führungsstrukturen 
auch Auswirkung auf die Unterrichtsqualität sowie den 
Lern- und Bildungserfolg der Schülerinnen und Schü-
ler. Dies wurde auch von Seiten der Staatsregierung 
in der Gesetzesbegründung dargelegt. Dort wird aller-
dings erläutert, dass derzeit mit den Gymnasien, Re-
alschulen, beruflichen Schulen, Schulen des Zweiten 
Bildungswegs und den Schulen besonderer Art gera-
de diejenigen Schularten die erforderliche Struktur 
aufweisen, an denen auf Grund besonders hoher 
Führungsspannen die größte Notwendigkeit zu einer 
Verbesserung der Leitungssituation besteht. Weiter 
wird festgesetzt, dass in den beiden kommenden 
Schuljahren nach Maßgabe der schulartbezogenen 
Leitungszeitkontingente an den einbezogenen Schul-
arten nur die Schulen aus den Schulversuchen  
MODUS F bzw. Profil 21 sowie die gemäß Lehrerzahl 
größten Schulen je Schulart antragsberechtigt sind. 

Aufgrund der vorliegenden positiven Erfahrungen sol-
len nach Ansicht der FREIEN WÄHLER für das lau-
fende Schuljahr alle Schulen, die erfolgreich am Mo-
dellversuch MODUS F teilgenommen oder im Rah-
men des Schulversuchs Profil 21 eine mittlere Füh-
rungsebene erprobt haben, antragsberechtigt sein. 
Entsprechende schulartbezogene Unterschiede hin-
sichtlich der Gestaltung und Kompetenzen der erwei-
terten Schulleitung sind aus den bereits vorhandenen 
Erfahrungen der genannten Modellversuche abzulei-
ten. 
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Der so genannte Bayernplan der CSU sieht vor, den 
Schulen mehr Freiräume bei Pädagogik und Verwal-
tung zu ermöglichen. Für die FREIEN WÄHLER sind 
alle Schularten gleichwertig und die Eigenverantwor-
tung der Schulen muss deshalb für alle Schularten 

gelten und die gesetzlich geschaffene Möglichkeit der 
Etablierung einer modernen Leitungsstruktur soll nicht 
durch Vorgaben des Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst bestimmte Schul-
arten ausschließen. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Günther Felbinger u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/162 

Erweiterte Schulleitung für alle MODUS F oder 
Profil 21- Schulen ermöglichen und sukzessive an 
allen Schularten etablieren 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Günther Felbinger 
Mitberichterstatter: Tobias Reiß 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung 

und Kultus federführend zugewiesen. Der 

Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-

tes und der Ausschuss für Staatshaushalt und 

Finanzfragen haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 

in seiner 5. Sitzung am 23. Januar 2014 bera-

ten und mit folgendem Stimmergebnis:  

 CSU: Ablehnung 

 SPD: Zustimmung 

 FREIE WÄHLER: Zustimmung 

 B90/GRÜ: Zustimmung 

A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes hat den Antrag in seiner 6. Sitzung 
am 4. Februar 2014 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 
4. Februar 2014 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Martin Güll 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Gün-
ther Felbinger, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jür-
gen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Ulrike Müller, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Tanja 
Schweiger, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/162, 17/620 

Erweiterte Schulleitung für alle MODUS F- oder Profil 21-Schulen 
ermöglichen und sukzessive an allen Schularten etablieren 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Günther Felbinger
Abg. Tobias Reiß
Abg. Margit Wild
Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Thomas Gehring
Staatssekretär Georg Eisenreich



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Günther Felbinger u. 

a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

Erweiterte Schulleitung für alle MODUS-F- oder Profil-21-Schulen ermöglichen 

und sukzessive an allen Schularten etablieren (Drs. 17/162) 

Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Günther Felbinger von den 

FREIEN WÄHLERN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Günther Felbinger (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter 

Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister­

präsident! Es ist durchaus sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle bei der Durchset­

zung eines politischen Ziels einmal die Meinung des politischen Gegners zu verinnerli­

chen. Darin ist der Herr Ministerpräsident geübt, und ich will mich heute auch einmal 

darin versuchen.

Ich zitiere aus dem Protokoll vom 25. April 2013; in der vergangenen Legislaturperiode 

haben wir das Gesetz zur erweiterten Schulleitung beraten. Ich zitiere:

Anzuerkennen sei, dass sich gerade die Grund- und Mittelschulen an dem Mo­

dellversuch Modus F beteiligt hätten. Für diese Schulen wäre es nur gerecht ge­

wesen, wenn sie mit dem Gesetzentwurf ebenfalls die Möglichkeit zu Verände­

rungen erhalten hätten. CSU und FDP regten deshalb an, in einem weiteren 

Schritt der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs diesen Schulen eine Teilnahme zu 

ermöglichen.

Sehr geehrte Damen und Herren, diese Anregung des ehemaligen Kollegen Eduard 

Nöth von der CSU haben wir FREIE WÄHLER in unserem Antrag aufgegriffen. Wir 

wollen diesen weiteren Schritt jetzt machen. Artikel 57 des Bayerischen Gesetzes über 

das Erziehungs- und Unterrichtswesen ermöglicht es allen Schularten – ich betone: 

allen Schularten -, eine erweiterte Schulleitung zu etablieren. Das Gesetz behandelt 
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alle Schularten gleich. Es nimmt lediglich die Einschränkung vor, dass eine Schule 

eine bestimmte Größe haben muss.Das ist durchaus zweckmäßig. Dennoch hat das 

Kultusministerium die Grund-, Mittel- und Förderschulen per Verordnung ausgeschlos­

sen und damit de facto zu Schulen zweiter Klasse gemacht. Warum sind gerade die 

Grund-, Mittel- und Förderschulen, die MODUS F erfolgreich umgesetzt und evaluiert 

haben, von der Möglichkeit, eine erweiterte Schulleitung zu beantragen, ausgeschlos­

sen worden? Genau um diese Frage geht es; denn der Modellversuch MODUS F ist 

abgeschlossen und dokumentiert. Die auf Seite 55 der Dokumentation gestellte Frage, 

ob man diese Schulen einbeziehen solle, wird auf Seite 57 eindeutig positiv beantwor­

tet: "Welche ungeahnten Kräfte frei werden, wenn Schule immer mehr Gestaltungsauf­

gaben und Verantwortung wahrnimmt, lässt sich in den MODUS F–Volks- und Förder­

schulen vielfach nachweisen." Bei diesem Modellversuch wurde eine eindeutig höhere 

Identifikation mit der Schule erreicht. Alle beteiligten 20 Schulen - und um diese geht 

es - hatten eine erweiterte Schulleitung gebildet und positive Erfahrungen gemacht. 

Umso unverständlicher ist es natürlich, dass nun diese Schulen, die sofort starten 

könnten, im Antragsverfahren vom Kultusministerium ausgeschlossen wurden.

Wir fordern in unserem Antrag, dass das Antragsverfahren unverzüglich angepasst 

wird, damit sich auch diese 20 Grund-, Mittel- und Förderschulen auf freiwilliger Basis 

für eine erweiterte Schulleitung bewerben können. Wir haben dieses Thema am 

23. Januar 2014 im Ausschuss diskutiert. Damals hat das Kultusministerium gesagt, 

die Optimierung der Personalführung werde schulartübergreifend angestrebt; deshalb 

sei die Einbeziehung dieser Schularten sachgerecht gewesen. Übersetzt heißt das 

nichts anderes als: Wir FREIEN WÄHLER liegen in der Sache absolut richtig. Das wird 

vom Kultusministerium bestätigt, aber von der CSU trotzdem abgelehnt. Das ist unver­

ständlich und führt natürlich speziell an diesen 20 Grund- und Mittelschulen, die am 

Modellversuch MODUS F teilgenommen haben, zu Enttäuschungen. Ich fordere Sie 

deswegen auf: Überdenken Sie Ihre Haltung, und fördern Sie die Schulentwicklung an 

allen Schularten, wie es Artikel 57 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen vorsieht!
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Professor Waschler sagte im Ausschuss, die CSU stehe dem Antragsverfahren grund­

sätzlich wohlwollend gegenüber, könne aber zum jetzigen Zeitpunkt dem vorliegenden 

Antrag nicht zustimmen. Ich frage Sie: Wann ist genau der passende Zeitpunkt? Ich 

interpretiere diese Signale von der CSU so, dass man unseren Vorschlag eigentlich 

unterstützen möchte und es keinen sachgerechten Grund gibt, ihn abzulehnen. Des­

wegen erwarten wir FREIEN WÄHLER, dass die Grund-, Mittel- und Förderschulen 

den anderen Schularten gleichgestellt werden; nicht mehr und nicht weniger. In Rich­

tung CSU sage ich: Dieses Signal können Sie heute geben. Wenn Sie eine Gleichstel­

lung der Grund-, Mittel- und Förderschulen wollen, dann müssen Sie unserem Antrag 

zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Herr Tobias Reiß von der CSU das Wort, bitte schön.

Tobias Reiß (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Fel­

binger, Sie üben vor allem insoweit Kritik, als das, was bisher zur Umsetzung der er­

weiterten Schulleitung passiert ist, in Richtung Grund-, Mittel- und Förderschulen nicht 

weit genug ausgeweitet wurde. Sie bestätigen aber durchaus die positiven Erfahrun­

gen, die wir in den letzten Jahren mit beiden Schulversuchen über eine Erweiterung 

der Schulleitung gemacht haben. Diese Erfahrungen waren Grundlage des Gesetzes, 

das im Hohen Haus im Juli 2013 zur Stärkung der eigenverantwortlichen Schule ver­

abschiedet wurde. Diese gesetzliche Grundlage ermöglicht es jetzt allen an den 

Schulversuchen beteiligten Schulen, eigene Führungsmodelle einzuführen sowie die 

erweiterte Schulleitung und Personalentwicklung auf mehrere Köpfe zu verteilen. Das 

damit verbundene schulpolitische Ziel, an unseren Schulen mehr Eigenverantwortung 

und Selbstständigkeit umzusetzen, verfolgen wir seit Jahren. Wir werden den hier ein­

geschlagenen Weg in den nächsten Jahren fortsetzen, wie wir das auch in der Diskus­

sion im Bildungsausschuss bestätigt haben. Das ist für uns keine Frage. Eine gute 

Schule braucht heute selbstverständlich eine zeitgemäße Führung. Das erfordert eine 
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Schulleitung, die die moderne Personalentwicklung ernst nimmt. Herr Kollege Felbin­

ger, dabei muss diese Schulleitung von uns selbstverständlich schulpolitisch in die 

Lage versetzt werden, die eigene Schule mit maßgeschneiderten Lösungen und Kon­

zepten zu führen.

In den genannten zwei Schulversuchen – MODUS F und Profil 21 – wurden diese 

schulbezogenen Führungsstrukturen erfolgreich erprobt. Aufgrund der positiven Erfah­

rungen, die wir in diesen Schulversuchen gewonnen haben, werden bereits im laufen­

den Schuljahr 2013/2014 und im nächsten Schuljahr 2014/2015 – die Antragsverfah­

ren laufen noch – an den weiterführenden Schulen, also an sämtlichen Realschulen, 

Gymnasien und beruflichen Schulen, die an diesen Schulversuchen teilgenommen 

haben, sowie zusätzlich an den größten Schulen dieser Schulart die erweiterten 

Schulleitungen eingeführt. Es ist klar, dass eine Ausweitung auf weitere Schulen nach 

den positiven Erfahrungen in den kommenden Schuljahren erfolgen muss. Wir müs­

sen an allen Schulen eine moderne Führung einrichten und insofern die Situation ziel­

gerichtet weiter verbessern. Dabei müssen wir der Schulleitung mehr Freiräume für 

pädagogische und konzeptionelle Aufgaben verschaffen. Das gilt auch für die Grund-, 

Mittel- und Förderschulen. Die Grund-, Mittel- und Förderschulen, die am Modellver­

such MODUS F beteiligt waren, haben zunächst die Möglichkeit, ihre Entwicklungsar­

beit zu den gleichen Konditionen, wie sie im Schulversuch angelegt waren, fortzuset­

zen. Sie dienen bereits heute als Kompetenzzentren für eine weitere Ausweitung der 

mittleren Führungsebene auf diese Schularten.

Wir werden, wie im Bildungsausschuss angekündigt, weiter daran arbeiten und die 

entsprechenden Kompetenzen weiter ausbauen; denn unsere Schulen müssen auf die 

gesellschaftliche Entwicklung immer schneller reagieren und die Qualität von Bildung 

und Erziehung laufend weiterentwickeln. Das kann nicht allein durch zentrale Vorga­

ben erreicht werden. Die eigentliche Qualitätsentwicklung findet Tag für Tag an der 

Schule selbst statt, getragen durch eine gute Führung. Das ist die Erkenntnis aus den 

Schulversuchen. Bestimmte Fragen erfordern individuelle Lösungen in Kenntnis der 
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örtlichen Gegebenheiten. Schulen müssen Entscheidungen vermehrt selbst treffen 

können. Dafür wurden die Handlungsspielräume der einzelnen Schulen in der Vergan­

genheit ständig vergrößert. Wir fordern, dass sich die Qualität unserer Schulen konti­

nuierlich weiterentwickelt und alle Mitglieder der Schulgemeinschaft angemessen 

daran beteiligt und eingebunden werden.

Herr Kollege Felbinger, dieser Prozess zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der 

Schule ist für alle Schularten aufgrund der erfolgreichen Schulversuche und der Aus­

weitung und Verstetigung im Gesetz auf einem guten Weg. Wir werden den Antrag – 

wie auch im Bildungsausschuss und im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes - ablehnen, weil er bereits erledigt ist und wir auf einem guten Weg sind.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächste 

hat die Kollegin Margit Wild von der SPD das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Margit Wild (SPD): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Den 

guten Weg, den Kollege Reiß eben zitiert hat, kann ich zwar erkennen. Er hat gute 

Worte gewählt, die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gelobt und von Qualitätsanfor­

derung und Qualitätsverbesserung gesprochen. Ich frage mich aber: Wenn das, was 

eben gesagt wurde, stimmt und wir Sie beim Wort nehmen, dann hätten Sie dem An­

trag der FREIEN WÄHLER zustimmen können. Ich verstehe das Ganze nicht; denn es 

ist noch nicht allzu lange her, dass Herr Staatssekretär Sibler, der bis vor Kurzem für 

diesen Bereich zuständig war, den Versuch als ganz großes Modell verkündet hat. Er 

hat quasi gesagt, so könne die moderne Führung an den Schulen aussehen. Bertram 

Brossardt hat sich gleichermaßen euphorisch geäußert. Ich frage mich, warum man 

diese Modellversuche, die man für gut hält und die nun evaluiert worden sind, nicht 

umsetzt.Warum nimmt man denn das Wort Eigenverantwortung in den Mund? Wenn 

man die Sache genauer betrachtet: Es geht um mehr Selbstständigkeit und Eigenver­

antwortlichkeit unserer Schulen. Warum macht man das nicht für alle Schulen? 
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Warum schiebt man so etwas immer hinaus? Ich sage Ihnen als Pädagogin: Es gilt 

doch an sich die Handlungsmaxime, dass wir die Pädagogen vor Ort anerkennen und 

wir ihnen vertrauen, weil sie wissen, was sie tun. Wir vertrauen darauf, dass sie es gut 

machen.

Ich erlaube mir, aus einer Anhörung zu zitieren. Wir hatten im Jahr 2012 eine Anhö­

rung. Es ging um das G 8 und das G 9. Im Anhang waren erstaunliche Inhalte zu 

lesen. Zitate aus den Anhängen stammen nicht von irgendjemandem, sondern von 

Personen, denen Sie normalerweise sehr nahestehen und deren Worte für Sie nahezu 

heilig sind. Ich sage erst am Schluss, von wem die Zitate stammen. Ich zitiere:

Der Weg zur eigenverantwortlichen Schule ist ein wichtiger Ansatz, die Bildungs­

qualität an Schulen und damit die Ausbildungsqualität der Schüler zu steigern. 

Bildungspolitische Vorgaben von oben nach unten durchgereicht machen eine 

Schule nicht besser. Vielmehr benötigen sie für die Verbesserung ihrer Qualität 

erweiterte Freiräume für die Organisation des Lernens. Um wichtige Entscheidun­

gen schnell und dezentral treffen zu können, ist es deshalb wichtig, dass alle Be­

teiligten, insbesondere Eltern und Lehrer, involviert sind. Eine Eigenverantwor­

tung wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Schulfamilie und des Schullebens 

aus, da gemeinschaftlich die Schule flexibel und unbürokratisch gestaltet und das 

Schulprofil gestärkt werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass die Eigenverant­

wortung von Schulen nicht Regelfreiheit und Beliebigkeit bedeuten darf, sondern 

Deregulierung und Regulierung in einem austarierten Verhältnis zueinander ste­

hen müssen.

Weiter wird ausgeführt:

Eine eigenverantwortliche Schule muss unter anderem in den Bereichen Perso­

nal, Organisation und Haushalt autonome Entscheidungen treffen können. Damit 

werden die Entscheidungen dorthin verlagert, wo sie auch tatsächlich wirken. In 

der Organisation betrifft dies die freie Gestaltung des Unterrichts, die Zusammen­
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arbeit mit Eltern und anderen Partnern sowie die Gestaltung von Management­

strukturen.

Ich könnte noch weiter vorlesen, aber in jedem Fall wird deutlich, dass sich die eigen­

verantwortliche Schule und damit mehr Selbstständigkeit vor Ort und Entscheidungs­

freiheit vor Ort außerordentlich positiv auf die Bildungsqualität und das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler auswirken. Ich sage Ihnen nun, von wem das Zitat stammt. 

Es ist vom "vbw", also dem Verband der bayerischen Wirtschaft. Von Vertretern dieser 

Organisation ist das in dieser Anhörung gesagt worden. Ich finde, Sie sollten sich das 

sehr zu Herzen nehmen. Es kommt nicht von irgendjemandem, sondern, wie gesagt, 

von jemandem, dem Sie normalerweise sehr nahestehen.

Als Fazit wird Ihnen bezüglich der Handlungsfelder auf den Weg gegeben:

Die Kompetenzen müssen dorthin verlagert werden, wo sie sich direkt auswirken.

Damit meine ich: Trauen wir doch unseren Schulen, trauen wir unseren Lehrern und 

Lehrerinnen vor Ort. Sie wissen, was sie tun, und können es außerordentlich gut. 

Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich kann Ihnen das auch gerne in Kopie geben. Die 

Worte sind das eine. Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ihr Abstim­

mungsverhalten ist ein anderes. Ihre Worte sind wie Potemkinsche Dörfer, und dahin­

ter ist nichts.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Als nächsten Redner bitte ich den Herrn Kolle­

gen Gehring ans Rednerpult.

Thomas Gehring (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 

Antrag der FREIEN WÄHLER klopft ein bisschen ab, was hinter einem Gesetz steht, 

das im Juli vom Haus verabschiedet worden ist. Es ist ein Gesetz, das über die ganze 

Legislaturperiode angekündigt worden und mit großen Namen belegt worden ist, so 

zunächst mit "Schulinnovationsgesetz" und dann später mit dem Begriff "erweiterte 
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Schulleitung". Später ist es dann als "eigenverantwortliche Schule" bezeichnet wor­

den. Wir haben damals dagegengestimmt, weil nicht einmal die eigenverantwortliche 

Schule hinter dem Gesetzentwurf steckt. Es ging rein um die erweiterte Schulleitung.

Die FREIEN WÄHLER fragen nun in ihrem Antrag, was unter einer erweiterten Schul­

leitung gemeint ist und was im Hinblick auf den Begriff des Gesetzes zweckdienlich ist. 

Ist diese erweiterte Schulleitung – das war unser damaliger Verdacht, der sich zu be­

stätigen scheint - vor allem dazu da, um die Regelbeurteilung besser durchbringen zu 

können? Handelt es sich also um ein Element eines hierarchischen Führungsvers­

tändnisses, und handelt es sich darum, Aufgaben auf mehrere Köpfe zu verteilen, weil 

es einer nicht schafft, oder ist erweiterte Schulleitung auch zweckdienlich, um eine 

neue Führungskultur an Schulen zu etablieren, also eine geringere Führungsspanne 

zu nutzen, um Feedback einzuführen, eine personale Entwicklung zu ermöglichen und 

Zielvereinbarungen zu schaffen? – Also Dinge, die in den Modellversuchen Modus F 

und Profil 21 versucht worden sind.

Unseres Erachtens ging es bei diesem Gesetzentwurf nie um die positiven Ziele der 

Personalentwicklung, sondern nur darum, das Element der Regelbeurteilung durchzu­

setzen. Deswegen hat man eine Beschränkung auf große Gymnasien, Realschulen 

und berufliche Schulen vorgesehen. Wenn es Ihnen mit einer neuen Führungskultur 

ernst wäre, dann müssten Sie dem Antrag der FREIEN WÄHLER zustimmen und das 

Modell auch auf Schulen ausweiten, in denen es nach den Modellen von Modus F und 

Profil 21 um Elemente einer neuen Führungskultur geht. Weil Sie das sicherlich nicht 

tun werden, stimmen Sie dem Antrag nicht zu. Dieses Vorgehen ist nur logisch. Wir 

werden dem Antrag der FREIEN WÄHLER zustimmen.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Als Nächsten bitte ich Herrn Staatssekretär Ei­

senreich ans Rednerpult.

Staatssekretär Georg Eisenreich (Kultusministerium): Frau Präsidentin, verehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Die eigenverantwortliche Schule war in der letzten Legisla­
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turperiode ein Projekt, über das wir lange diskutiert haben. Sie war ein großes Ziel, 

und ein Element daraus war die erweiterte Schulleitung. Wir haben das in je einem 

Schulversuch erprobt – Modus F, Profil 21. Das Ziel war, so wie es die Kolleginnen 

und Kollegen heute beschrieben haben, die Verbesserung der Personalentwicklung, 

der Personalführung und der Personalförderung. Es geht um eine neue Führungskul­

tur, und es geht auch um eine verbesserte Schulentwicklung.

Wir haben letztes Jahr im Sommer diesen Gesetzentwurf eingebracht. Ich habe es 

zwar nicht mehr genau im Kopf, kann mich aber an zwei Dinge erinnern. Zum einen 

haben wir dafür viel Kritik erfahren, und zum zweiten hat die Opposition diesen Ge­

setzentwurf abgelehnt. Ich muss insofern auf ein widersprüchliches Verhalten hinwei­

sen. Erst wird ein Gesetzentwurf abgelehnt, dann geht es in der Umsetzung aber nicht 

schnell genug. Das passt nicht zusammen.

(Beifall bei der CSU)

Wir sind von dem Gesetzentwurf und den Zielen nach wie vor überzeugt, und deswe­

gen sind wir auch dabei, dieses Projekt auszurollen. Darum können alle staatlichen 

Schulen, soweit sie die Voraussetzungen dafür erfüllen, den Antrag stellen. Die Vo­

raussetzungen sind – wie es richtig beschrieben wurde – eine entsprechende Größe 

der Schule und eine passende Schulstruktur.

Das bedeutet aktuell: Antragsberechtigt sind vor allem die Realschulen, die Gymna­

sien und die beruflichen Schulen. Derzeit ist die erweiterte Schulleitung für die Grund­

schulen, Mittel- und Förderschulen noch nicht möglich. Maßgebend dafür sind ver­

schiedene Ursachen. Eine Ursache ist, dass die Schulleiter an diesen Schulen keine 

Dienstvorgesetzten sind, die Struktur der Schulaufsicht anders ist, die Schulen sehr 

heterogen sind und sehr viele kleine Schulen vorhanden sind.

Deswegen sind wir noch nicht am Ende der Diskussion. Wir müssen uns überlegen, 

ob wir auch an diesen Schulen die Voraussetzungen schaffen, damit auch dort erwei­
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terte Schulleitungen eingerichtet werden können. Dies bleibt den Beratungen unter an­

derem des Bildungsausschusses im Hohen Hause vorbehalten.

Wichtig ist aber – es ist von den Kollegen schon gesagt worden: Die Grundschulen, 

Mittelschulen und Förderschulen im Modus-F-Versuch haben hervorragende Arbeit 

geleistet.Deswegen können sie die Strukturen und Führungselemente, die sie einset­

zen, unter den gleichen Bedingungen auch fortsetzen. Die Arbeit ist nicht vergeblich, 

sie kann fortgesetzt werden. Diese Schulen sind wichtig als Kompetenzzentren für die 

Entwicklung der anderen Schulen.

Zusammenfassung: Wir haben diesen Gesetzentwurf letztes Jahr eingebracht. Dafür 

haben wir Kritik von der Opposition bekommen. Die Opposition hat ihn abgelehnt, wir 

haben ihn beschlossen. Wir sind für das Lob, dass dieser Gesetzentwurf richtig ist, 

dankbar. Wir werden, wie es Herr Kollege Reiß gesagt hat, weitergehen. Wir werden 

uns überlegen, ob an denjenigen Schularten, bei denen zurzeit die Voraussetzungen 

nicht vorliegen, entsprechende Voraussetzungen von uns geschaffen werden können. 

Dabei geht es ebenfalls um das Thema Dienstvorgesetzteneigenschaft bei den Schul­

leitern. Darüber muss man noch beraten.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwi­

schenfrage?

Staatssekretär Georg Eisenreich (Kultusministerium): Ja, selbstverständlich.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte schön, Herr Felbinger.

Günther Felbinger (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter 

Herr Staatssekretär, dass wir einem Gesetzentwurf, der viele Löcher hat und nicht 

vollständig ist, nicht zustimmen, ist logisch. Ich kann da wohl auch für die Kolleginnen 

und Kollegen der SPD und der GRÜNEN sprechen. Deshalb haben wir dem Gesetz­

entwurf damals nicht zugestimmt. Diese eine Schwäche, dass Grund-, Mittel- und För­

derschulen im Gesetzentwurf nicht bedacht worden sind, wollen wir mit unserem An­
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trag ausgleichen. Sie können nicht sagen, dass wir dem Gesetzentwurf zwar damals 

nicht zugestimmt hätten, aber das jetzt plötzlich wollen. Das war das eine.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Sie müssen eine Frage stellen.

Günther Felbinger (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Bisher haben 

Sie kein Argument genannt, warum die CSU dagegen ist, obwohl sie eigentlich dafür 

ist. Da möchte ich endlich einen Grund von Ihnen dafür hören, warum sich die CSU 

negativ äußert.

Staatssekretär Georg Eisenreich (Kultusministerium): Mit diesem Beitrag ist meine 

gesamte Redezeit reduziert worden. Ich habe noch zwei Sekunden Zeit.

Wir sind für die Entwicklung moderner Führungsstrukturen. Deswegen haben wir den 

Gesetzentwurf eingebracht. Ich sehe mir gerne noch einmal die Argumente der Debat­

te von damals an. Ich kann mich noch an eine ganze Reihe anderer Gründe erinnern. 

Das war nicht der einzige Grund.

Wir sind auf dem richtigen Weg. Keiner kann bestreiten, dass im Bereich der Grund­

schulen und Mittelschulen, an denen die Schulleiter keine Dienstvorgesetzten sind, die 

Schullandschaft heterogener als bei den Realschulen und Gymnasien ist. Wir müssen 

noch darüber diskutieren, ob wir die Voraussetzungen dafür schaffen können.

(Beifall bei der CSU)

Wir werden diese Diskussion führen, weil uns die Themen Personalführung, Personal­

entwicklung und Personalförderung wichtig sind. Das gilt für alle Schularten und für 

alle Schulen.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wort­

meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.
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Wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus 

empfiehlt die Ablehnung. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag zustimmen 

möchte, bitte ich um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREI­

EN WÄHLER und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die Fraktion der CSU. Ent­

haltungen? – Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt.
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